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MARKTSTANDBETREIBER
ZIGAIRMEET 2023 STAND: 27.02.2023

18. – 19.08.

2023
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INFORMATION 
UND ANMELDUNG

MARKTSTANDBETRIEB AM ZIGAIRMEET
 
Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserer Veranstal-
tung zeigen. In den nachfolgenden Zeilen erfahren Sie, wie 
der Standbetrieb organisiert ist, inklusiv den Rahmenbe-
dingungen und den Kosten. 

Allgemeines
Das ZigAirMeet 2023 ist eine 2-tägige Flugshow,  welche 
vom 18. und 19. August 2023 auf dem Flugplatz Mollis im 
Glarnerland stattfindet. 
Es werden Standplätze für Marktstände, Foodtrucks oder 
ähnliches in den Bereichen Food und Nonfood vergeben.
Der Vertragspartner verpflichtet sich auf eigenes Risiko 
einen Verkaufsstand während der gesamten Veranstal-
tungsdauer zu betreiben.
Das OK ZigAirMeet ist bemüht, jedem Standbetreiber einen 
Standplatz nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfü-
gung zu stellen (Situationsplan). Der Standplatz wird aus-
schliesslich vom OK ZigAirMeet bestimmt.
Die Vereinbarungen werden vertraglich festgehalten.

Standbetrieb
Es wird darauf geachtet, Marktstände mit möglichst un-
terschiedlichen Angeboten zu präsentieren. Die Besucher 
sollen an den Ständen eine willkommene Abwechslung 
zum Flugprogramm erleben. 

Standort
Die Marktstände werden im rechten Winkel zur Rollpiste 
platziert, siehe Plan inkl. vergrössertem Detail. 
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MIETE UND KOSTEN
Mietfläche
Die Miete richtet sich nach der Grösse der genutzten Flä-
che inklusive Lagerfläche und nicht nach der Standgrösse.

Grundpauschale
Die Grundpauschale für alle Marktstände für beide Event-
tage beträgt einmalig CHF 1 200.00 und beinhaltet eine 
Fläche von 5 × 3 Meter inkl. Wasser- und Stromverbrauch. 
Zusätzliche Fläche kann für CHF 200.00 pro Laufmeter ge-
mietet werden.

Umsatzabgabe
Zusätzlich zur Grundpauschale wird eine Umsatzabga-
be verlangt. Für Nonfood Marktstände 10 % und für Food 
Marktstände 20 % der Gesamteinnahmen über beide Tage.

Die Marktstand Betreiber können auf ihrer Kasse den 
provisorischen Tagesabschluss einsehen. Bis spätestens 
Freitag, 8. September 2023 erhalten die Marktstand Be-
treiber die Schlussabrechnung inklusive Überweisung des 
Guthabens. Allfällige Einsprachen gegen die Schlussab-
rechnung bedürfen einer schriftlichen Begründung an das 
OK ZigAirMeet und sind innert 10 Tagen einzureichen.

Fahrzeuge
Hinter jedem Stand befindet sich ein Parkplatz für ein Auto 
oder Anhänger zur Verfügung.
Die Zufahrt auf das Areal ist nur zu Umschlagzwecken und 
ausschliesslich zu den vorgeschriebenen Zeiten zugelas-
sen. Zusätzliche Fahrzeuge (z.B. für Personal oder später 
Ankommende) müssen auf den signalisierten Parkplätzen 
abgestellt werden. Eine Zufahrt während dem Event auf 
das Areal ist auch zu Umschlagzwecken NICHT erlaubt. 
In Ausnahmefällen wird der Veranstalter entscheiden und 
entsprechend anfallende Kosten weiter verrechnen. 

Strom und Wasser
Auf dem ganzen Gelände werden Stormverteiler installiert, 
welche nicht weiter entfernt sind als 50 m zu jedem Stand. 
Das Stromkabel vom Stromverteiler bis zum Stand ist 
nicht inbegriffen und Sache des Standbetreibers.
Der Stromverbrauch ist in der Standpauschale inbegriffen, 
die elektrischen Anschlüsse werden zu folgenden Kondi-
tionen vermietet:

•  1 Anschluss 230 V 10 A CHF 80.00 / Anschluss
•  1 Anschluss 380 V 16 A CHF 120.00 / Anschluss

Der Wasserbezug ist sehr eingeschränkt und kann Einfluss 
auf den Standort des Markstandes haben:
 
•  1 Wasser-Anschluss CHF 200.00 / Anschluss

Umweltgebühr Entsorgung
Es wird zusätzlich eine Kaution von CHF 100.00 erhoben, 
unabhängig der Standgrösse. Leider hat die Vergangen-
heit gezeigt, dass nicht alle Standbetreiber ihren gesam-
ten Müll ordentlich entsorgen. Sofern dem Vermieter keine 
Entsorgungs-Kosten entstehen, wird die Kaution zurück-
erstattet.

Bezahlung
Alle Mietkosten und Gebühren sind bis zum 31. Mai 2023 per 
Vorauszahlung auf folgendes Konto zu entrichten.

Kontoinhaber: Verein Zigermeet
Bank:  Glarner Kantonalbank 
IBAN: CH78 0077 3000 5572 2617 6 
Clearing: 773 
Swiftcode: GLKBCH22

Erst nach Überweisung der Kosten kommt der Mietvertrag 
zustande. Danach werden Ihnen die Unterlagen mit Stand-
platz-Nummer, Zufahrtskarte und Anfahrtsbeschreibung 
zugestellt.

Bargeldlose Veranstaltung 
Der ganze Event wird bargeldlos durchgeführt. Das be-
deutet, dass auf dem ganzen Gelände NICHT mit Bargeld 
bezahlt werden kann UND darf. Es kann nur mit gängigen 
Debit- und Kreditkarten bezahlt werden (inkl. Apple Pay, 
Samsung Pay, Twint).

Das OK ZigAirMeet sieht vor, bei technischen Schwierig-
keiten o.ä zeitweise oder vollständig auf Bargeld umzu-
steigen. Diese Massnahme wird als «Back to Cash» be-
zeichnet. Der Entscheid auf Bargeld umzusteigen wird 
alleine vom OK ZigAirMeet gefällt und wird klar kommuni-
ziert. Es ist strikt verboten vorher Bargeld anzunehmen.

Dem Standbetreiber werden je ein SIX Terminal und eine 
Kasse zur Verfügung gestellt. Weitere Terminals und Kas-
sen können gegen einen Aufpreis von CHF 200.00 bestellt 
werden.
Das OK ZigAirMeet stellt dem Betreiber die benötigten Ge-
räte zur Verfügung (Registrierkasse, RFID-Leser etc). De-
taillierte Infos zum erwähnten Material folgen bis 10 Tage 
vor dem Festival.
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Um den Fall «Back to Cash» rasch umzusetzen, muss der 
Betreiber jederzeit eine Bargeldkasse mit einem Grund-
stock bereithalten.
Es findet eine obligatorische Schulung im Umgang mit den 
Kassen statt. Datum und Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Die Dokumente «Cashfree – Die wichtigsten Informatio-
nen» und «FAQ Cashfree» werden dem Betreiber bis 10 
Tage vor dem Festivalbeginn zugestellt. Diese sind durch 
den Standbetreiber aufmerksam zu lesen, damit bei allfäl-
ligen Fragen durch die Besucher Auskunft gegeben wer-
den kann.

Alle Betreiber müssen dem Veranstalter vorab eine Lis-
te mit ihren Produkten und deren Preise zukommen las-
sen,  um diese Angaben vor der Veranstaltung durch den 
Geräteanbieter der Cashfree-Geräte in die Datenbank 
einzupflegen. An den beiden Veranstaltungstagen dür-
fen nur vorher gemeldete Produkte verkauft werden.

GETRÄNKE

Sämtliche Getränke werden vom Veranstalter gestellt, eine 
entsprechende Sortimentsliste folgt. Alle Betreiber müs-
sen ihre Getränkebestellung im Voraus per Mail zustellen.
Während dem Anlass ist der Nachschub der Getränke auf 
dem Festgelände gewährleistet. Hierzu stellt der Veran-
stalter ein App zur Nachbestellung und ein zentraler Lie-
ferdienst zur Verfügung.
Nach Veranstaltungsende wird der Rückschub durch den 
Betreiber beim zentralen Getränkedepot entsprechend 
von der gelieferten Menge in Abzug gebracht.

ZEITEN UND FRISTEN

Anmeldefrist für Standbetreiber
Anmeldungen mittels «Anmeldeformular Marktstandbe-
treiber» bis 30. April 2023 per Mail an Thomas Becker:
thomas.becker@zigairmeet.ch

Aufstellen der Marktstände und Foodtrucks
•  Donnerstag, 17. August 2023 ab 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

(Zufahrt ab 16.00 Uhr und bis 19.00 Uhr möglich)
•  Freitag, 18. August 2023 bis 6.00 Uhr 

(Zufahrt bis 6.00 Uhr und ab 18.00 Uhr möglich)
•  Samstag, 19. August 2023 bis 6.00 Uhr 

(Zufahrt bis 6.00 Uhr und ab 18.00 Uhr möglich)

Abräumen der Marktstände und Foodtrucks
•  Die Flushow endet am Samstag, 19. August 2023 gegen 

17.00 Uhr. Mit der Räumung des Standes kann dann be-
reits begonnen werden, bevor um 18.00 Uhr das Gelände 
wieder befahren werden kann.

•  Der Standplatz muss bis spätestens 20.00 Uhr wie an-
getroffen komplett geräumt sein.

•  Abfälle und Speiseresten müssen in den dazu vor- 
gesehenen Sammelstellen entsorgt oder mitgenommen 
werden.

Änderung der Zeiten
Die Zeiten können je nach weiterer Planung des Veranstal-
ters angepasst werden. Massgebend sind jedoch die Zei-
ten, welche Sie mit den Unterlagen vor der Veranstaltung 
erhalten. 

Zulassung
Bis spätestens 5. Mai 2023 teilt Ihnen das OK ZigAirMeet 
schriftlich mit, ob Sie als Marktbetreiber berechtigt sind. 
Die Bedingungen des «Anmeldeformular Marktstandbe-
treiber» sind einzuhalten. Alle anderen AGB’s sind aus-
geschlossen. Anwendbares Recht ist ausschliesslich das 
Schweizerische materielle Recht. Gerichtsstand ist Glarus.

ERGÄNZUNGEN 

Wetter und Krankheit
Wetter und Krankheit liegen nicht in der Verantwortung 
des Veranstalters. Beides ist ein Risiko des Standbetrei-
bers. Rückvergütungen werden keine gemacht.

Versicherung
Versicherung ist Sache des Marktstandbetreibers.

Verpflegung
Für die Verpflegung ist der Standbetreiber selber verant-
wortlich. Es gibt keine Vergünstigungen und keine speziel-
len Verpflegungsstände.

KONTAKT
OK ZigAirMeet 2023 
Thomas Becker
Gastronomy Market Rider
Fabrikstrasse 4
8755 Ennenda
+41 78 679 43 40 
thomas.becker@zigairmeet.ch




